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16. foTikrtdie Regierungen der Region nachdrllckUch fllif, 
MaBnabmen zu ergreifen. um zu verbindern, daß ihr Hoheits
gebiet zur Verfolgung einer DestabiIisienmgsstratgie im 
Inneren Ruandas benutzt wird; 

17. foTikrt die ruandischen Behörden und das ruandische 
Volk 1IQCMrflcklIch fllif, sich fDr die nationale Aussöhnung 
und Binheit in Ruanda, fDr Frieden in dem Land und in der 
ganzen Region cioznsetren und gemeJOS8IIJ auf die Umsetzung 
der Onmds1!tz.e hinzuarbeiten, die in dem in Aruscba unter
zeichneten Friedf.osabkommen zwischen der Regierung der 
Roandischen Republik und der RDaodischen Patriotischen 
Front"" enthalten sind, das den Rabmeo fDr Frieden, nationale 
Aussöbnung und Binheit in Ruanda darstellt; 

18. begrqßtdieAnslrengungen, die der Hohe Kommissar 
fDr Menschenrechte der Vereinten Natiooen unternimmt. um 
sicherzustellen, daß die BemDhungen der Vereinten Nationen 
um die Koofliktheilegung und Friedeoskonsolidierung in 
Ruanda eJoe starke Menscheorechtskopooente aufweisen und 
durch ein umfasaeodes Hilfsprogramm auf dem Gebiet der 
Meoscheorechte wirlcsam unterstIltzt werden, das oach Bedarf 
auf die Sachkenntois und Kapazitliteo aller Thile des Systems 
der Vereinten Natiooen zurllckgreift, die in der Lage sind, zur 
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte in Ruanda 
beizutragen; 

19. begrtJjlt ar(/Jerdem die KooperatiODSbereJtschaft, die 
die Regierung Roandas dem Hohen Kommissar der Vereinten 
Natiooen fDr Menscheorechte und dem Sonderberichtenltalter 
gegeoflber bewiesen hat, sowie die 'I1Itsache, daß die Regie
rung den Einsatz von im Feld tlIIigen MenschenrechlSbeanf
!ragten akzeptiert hat, in Anbetracht der wichtigen Rolle, die 
ihnen in enger Zusammenarbeit mit der Hilfsmisoion und 
anderen in Ruanda tlIIigen Orgaoisationen und Programmen 
hei der Schaffung eines Klimas des Vertrauens und eines 
sicheren Umfelds zukommt, das die volle Achtung vor den 
Meoscheorechten und Grundfreiheiten begllnstigt und weitere 
Verstöße verhindert; 

20. bittet die MitgUedstaaten, sich vemtlIrkt um die 
Unterstf1tzung der in Ruanda im Feld dmchgefOhrten Men
schentech1sakti.vitllten zu bemIIhen; 

21. eTBUChtden Genetalsekretär,geeigneteMaßnabmenzu 
etgIeifen, um die Bereitstellung angem Si Der fioanzieller und 
menschlicher Ressourcen sowie logistischer Unterstlltzuog fDr 
die rasche DisIozierung einer ausreichenden Zahl von Men
scheorechtsbeauftmgten im Feld und die Durcbfllhrung von 
technischen Hilfsprogrammen und Beratungsdieosten sicher
zustellen; 

22. ersucht den Genera1sektetii flI4IJenJem, dem Sonder
beauftnlgten alle erforderlichen Ressourcen zur Verfllgung zu 
stellen, damit er seinen Auftrag erfIIIlen kann; 

23. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrw 
fIInMgsten Tagung fortzusetzen. 

94. Plenorsltvmg 
23. Dezember 1994 

49J7JY1. Die MeDScl1emeclttlIln Afgitgn!stan 

Die Generrzlversammlung, 

geleitet von den Gruods1!tz.en der Charta der Vereinten 
Nationen, der Al1gemeJoen ErkIllrung der Menschenrechtell 

und der Intematinnalen Menschenrecblsp17 sowie von den 
anerkannten humanitliren Normen, die in den Geofer Ab
kommen vom 12. August 1949170 und den dazugehörigen 
ZusaIzprotokoUen von 1977171 enthalten sind, 

Im BewuJJtseln ihrw Aufgabe, die Achtung vor den Men
schenrechten und Grundfrelheiten fDr alle zu fIIrdern und zu 
festigen, sowie entschlosaen, steIS wachsam zu bleiben, was 
Menschenrechtsverletzuogen betrifft, wo immer diese VOI" 
kommen, 

erneut erkIilmtd, daß alle Mitgliedstaatrm verpfIicbtet sind, 
die Menschenrechte und Grundfrelheiten zu fIIrdern und zu 
sch1I!zen und die Verpflichtungen zu erfIIllen, die sie kraft der 
verschiedenen internationalen Rechtsakte aus freien StfIcken 
eingegangen sind, 

unter Hinweis auf die Resolution 1984137 des WIrtschafts
und Sozialrats vom 24. Mai 1984, in der der Rat den Vorsit
zenden der Meoschenrechtskommission ersucht hat, einen 
Sonderberichtmstatter zur Untersuchung der Menschemechts
situation in Afghanistan zu ernennen, mit dem Auftrug, 
VorscblIIge auszuarbeiten, die dazu beitragen könnten, den 
vollen Schutz der Menschenrechte der Bewohner dieses 
Landes vor, wfIhrend und nach dem Abzug aller ansllimljscben 
Streitkrli.fte sicherzustellen, 

sowie unter Hinweis auf alle ihre Resolutionen zu dieser 
Frage sowie die Resolotioneo der Menschenrechtskoon 
und die Beschlflsse des Wirtschafts- und Sozia1raIs, 

Insbesondere Kenntnis nehmend von der Resolution 
1994184 der Menschemechtskommission vom 9. Miirz 199432

, 

in der die Kommission beschloß, das Mandat ihres Sonderbe
richtetSlatteis für die Menschenrechtssituation in Afghanistan 
um ein 1ahr zu verlllngern und ihn ZU ersuchen, der General
versammlung auf ibrer neunundvierzigsten Thgung Bericht ZU 
Cisbltten, sowie von dem Beschluß 19941268 des WIrtschafts
und Soziakats vom 2S.1u1i 1994, in dem der Rat den Beschluß 
der Kommission billigte, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolmion 481152 vom 
20. Dezember 1993 sowie mit Besorgnis feststellend, daß sich 
die Meoschenrechtssituation in Afghanistan 1994 aufgrund des 
Wiederauflebeos groSange1egter Kampfhandlungen weiter 
verschlechtert hat, 

unter Hinweis auf das am 14. November 1970 verabschie
dete Öbereinlrommen fIber die Mittel zum Verbot und zur 
Verhiltung der unerlaubten Binfuhr. Ansf1Ihr und Eigentums
flbertragung von Kulturgut"", 

feststellend, daß oach dem Fall der frf1heren afghanischen 
Regierung für eine Übergangszeit ein JsJmnjsclter Slaat Afgha
nistan geschaffen wurde, 

mit tiefer Besof81llsfeststellend, daß tro1Z der Bemflhungen 
und Initiativen, namentlich auch seitens der afghanischen 
Regierung. zur Sicherung vo1ls!llndigen Friedens und echter 
Stabilitllt in Thilen des HoheJtsgehiets von Afghanistan, 
insbesondere in Kabul, oach wie vor eine Situation der 
bewaffneten Konfrontation besteht, die vor allem die Zivilbe
völkerung in Mitleidenschaft zieht, welche noch immer das 
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Ziel wahlloser militllrischer Angriffe der rivalisierenden 
Gruppen sowie von Nabrungsmittelblockaden ist, und die zu 
einem spnmgbafteo Anstieg der Anzahl der im eigenen Land 
Vertriebenen gefIIhrt bat, 

besorgt darIIber, daß die in dem Land hemchende Situation 
die Sicherheit der Angehllrigen aller ethnischen und religiösen 
Gruppen, einschließlich der Minderheiten, beeintriichtigt, 

insbesondere besorgt darllber, daß die bewaffnete Kon
fmnIDtion in Afghanistan zu einer Situation gefIIhrt hat. in der 
es unmöglich ist, im ganzen Land ein einheidiches Justiz
system einzurichten, 

mit ~ KennIIIJs nehmend von den Meldongen über 
Verletzungen der in dem Internationalen Pakt über biIrgerliche 
und politische Rechte"s verankerten Rechte, wie des Rechts 
auf Lehen, Freiheit und persönliche Sicherheit sowie Mei
nungsfreiheit, freie Meinungsäußetung und Vereinigungs
freiheit, 

in großer Sorge über die von einigen Mitgliedern der 
kriegfilhrenden Parteien in Afghanistan begangenen wieder
kehrenden Menschenrechtsverletzungen, die gezielt oder in 
erster Linie gegen Frauen gerichtet sind, und über den Mangel 
an Achtung vor Frauen und ihrer köJperlichen Unversehrtheit 
und WiIrde, wie vom Sonderberichterstatter berichtet, 

besorgt über Berichte, wonach rivalisierende Gruppen Per
sonen aus politischen Gründen in Haft balten, insbesondere in 
GeflIngnissen, die von politischen Parteien unterhalten werden, 

besorgt feststellend, daß sich einige Parteien durch die 
Herstellung und den Verkauf unerlaubter Drogen Waffen und 
anderes militlirisches GerIIt beschaffen. 

feststellend, daß noch viel zu ton bleiht, damit die Behand
lung der Gefangenen den Genfer Abkommen vom 12. Angust 
1949 und den dazugehllrigen Zusatzprotokollen von 1977 
entspricht, 

in großer Sorge über die Situation der Flüchtlinge und 
Blnnenvertrlebenen, die sich aufgrund der in Afghanistan 
hemchenden Situation 1994 weiter verschlechtert bat, und mit 
dem Ausdruck der Hoffnung, daß die VeriJältnisse im Lande 
eine rasche Wiederaufnahme der Rückff1lmmg der noch im 
Exil lebenden Personen ermöglichen werden, 

mit Genug/Ull1lg über die Anstrengungen, die einige Nach
barllInder unternehmen, um trotz schrumpfender finanzieller 
und sonstiger Ressourcen den afghanischen Flüchdingen bis ZU 
ihrer Rückfllbrung Hilfe zu gewäbren, 

in dem Bew/f/Jtsein, daß Frieden und Sicherheit in Afgha
nistan Voraussetzung sind fiIr die erfolgreiche Rückfllbrung 
der mebr als drei Millionen Flüchtlinge und insbesondere fiIr 
die Herbeifflbrung einer umfassenden politischen Lösung und 
die Bildung einer frei und demokratisch gewilhlten Regierung, 
fiIr die Beendigung der bewaffneten Konfrontation in Kabul 
und in einigen Provinzen, fiIr die Rllumung der in vielen 
Thi\en des Landes angelegten Minenfelder, fiIr die Wiederher
stellung einer wirksamen öfI'endichen ClewaIt im ganzen Land 
und fiIr den Wtederautbau der WIrtSChaft, 

feststellend, daß die von dem Islamischen Staat Afghanistan 
1992 erlassene Generalamnestie ohne jedwede Diskriminie
rung angewandt werden sollte und daß die von rivalisierenden 

Parteien ohne Gerichtsverfahren auf afgbanischem H0heits
gebiet in Haft gehaltenen Personen bedingungsins freigelassen 
werden sollten, 

in WUrdlgl/1lg der Aktivitäten, die das Amt des Hohen 
KommiSSlß'll der Vereinten Nationen fiIr Flüchtlinge und das 
Internationale Komitee vom Roten Kreoz in Zusammenarbeit 
mit den afghanischen Behörden sowie nlchtstaatliche Organi
sationen zugunsten des Volkes von Afghanistan durchführen, 

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Sonder
bericbtetstnners"" und von den darin enthaltenen ScbluBfnlgo
rungen und Empfeblungen, 

in WUrdlgung der Bemühungen, die der Sonderbericht
erstatter unternimmt, um die Resolution 1994145 der Men
schenrechtskommission vom 4. März 199432 und die Erk1llrung 
und das Aktionsprogramm von Wien", die von der Welt
konferenz über Menschenrechte am 2S.Juni 1993 verabschio
det wurden, umzusetzen,indem er in seinen Bericht lnforma
tionen über Menschentechtsverletzungen an Frauen aufnimmt, 

feststellend, daß der Sonderberichterstatter vier Provinzen 
in Afghanistnn besucht bat, sowie bedauernd, daß es ihm 
aufgrund des anhaltenden Raketen- und Artilleriebeschusses 
Kabuls nicht möglich war, die Hauptstadt des Landes zu 
besuchen, 

1. begrl4fJt die KooperationsbereItschaft, welche die 
Behörden in Afghanistan in Anbetracht der dort derzeit 
hemchenden UmstJ!nde gegenüber dem Sonderberichterstntte 
der Menschenrechtskommission fiIr die Menschenrechts
situation in Afghanistan bewiesen haben; 

2. begrl4fJt atjßerdem die Kooperationsbereitschaft, 
welche die Behörden in Afghanistan insbesondere gegenüber 
dem Koordinator für humanitllre und wirtschaftliche UnterstIlt
zungsprogramme in bezug auf Afghanistan und gegenüber 
internationalen Organisationen, wie beispielsweise den San
derorganlsationen, dem Amt des Hohen Kommissars der Ver
einten Nationen für Flüchtlinge und dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz, bewiesen haben; 

3. fordert alle afghanischen Parteien nacht:lrllcklich auf, 
gegebenenfalls unter der Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen alles zu ton, um eine umfassende politische Lösung 
zu erzielen, was die einzige Möglichkeit zur Herbeifllhrung 
des Friedens und der vollstilndigen Wiederherstellung der 
Menschenrechte in Afghanistan ist, beruhend auf der freien 
Ausübung des Selbstbestimmungsrechts durch das Volk, lns
besondere durch freie und unvertii\scbte Wahlen, auf der EIn
stellung der bewaffneten KonfmnlDtion und auf der Schaffung 
von Bedingungen, die den etwa drei Millionen Flilchdingen so 
bald wie mllg\ich die freie, sichere und wilrdige Rückkebr in 
ihre Heimat ermöglichen, wann immer sie dies wünschen, und 
die allen Afghanen die uneingeschränkte Wahrnebm,mg der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten gestatten; 

4. begrl4fJt alle die Bemühungen um die Herbeifilbrung 
einer umfassenden, friedlichen politischen Lösung des Kon
flikts in Afghanistan, insbesondere die Anstrengungen der 
gemiiB der Resnlution 48J208 der Generalversammlung vom 
21. Dezember 1993 eingerichteten Sandermission der Ver
einten Nationen in Afghanistan, die den Auftrag bat, ein 
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breites Spektrum afgbaniscber FlIbrer zu konsultieren und ihre 
Auffassungen darüber einzuholen, wie die Vereinten Nationen 
Afghanistan am besten dabei unterstiltzen können, die na
tionale Wrederannäherung und den Wtederaufbau des Landes 
zu erleichtern, und ihre Feststellungen, Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen dem Generalsekretär vorzulegen, damit dieser 
entsprechende Maßnahmen veranlaBt; 

5. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Koopera
tionsbereitschaft, die das afgbanische Volk und seine FIIbrer 
gegenüber der Sondermission bewiesen haben, und fordert alle 
afghanischen Parteien nachdrilcklich auf, weiter mit ihr 
zusammenzuarbeiten, um eine umfassende Lösung der Krise 
in Afghanistan herbeizufiJhreo; 

6. fordert sowohl die Sondermission als auch den 
Sonderberichterstatter noeJulrllcklich tUif, einschIlIgige Infor.. 
mationen ausmtauschen, einander zu konsultieren und mitein
ander zusammenzuarbeiten; 

7. bittet die Vereinten Nationen, auf Ersuchen der 
afgbanischen Regierung und unter gebflhrender Berücksichti
gung der afghanischen 1i'aditionen Beratende Dienste und 
technische Hilfe für die Ausarbeitung einer Verfassung, die 
internationa1 anerkannte Menschenrechtsgrundslltze enthalten 
sollte, sowie für die Durchführung direkter Wahlen anzu
bieten; 

8. erkennt an, daß die Förderung und der Schutz der 
Menschenrechte wesentliche IDemente bei der Herbeiftlhrung 
einer umfassenden Lösung der Krise in Afghanistan sein 
sollten, und fordert alle afgbanischen Parteien auf, die Men
schenrechte zu achten; 

9. fordert alle afghanischen Parteien nachdriiddlch tUif, 
die in den Geofer Abkommen vom 12. August 1949 und den 
dazugehörigen ZusaIzprotokollen von 1977 verankerten aner
kannten bnmaniffiren Nonnen zu achten, den Binsa1z von Waf
fen gegen die Zivilbevölkeruog einzustellen, alle Zivilpersonen 
vor Vergeitungsmaßnahmen und Gewalttitigkeit, insbesondere 
vor Mißhandlung, Folterung und summarischen Hinrichtun
gen. zu schützen und die gleichzeitige FreilaSS'mg von Gefan
genen zu beschleunigen, gleichviel, wo sie inhaftiert sind; 

10. fordert die afghanischen Bebörden nachdrilcklich tUif, 
den Opfern schwerer Menschenrechtsverletzungen aus
reichende und wirksame Rechtsbebelfe zu bieten und die Täter 
im Einklang mit international anerkannten Nonnen vor Gericht 
zu bringen; 

11. fordert alle afgbanischen Parteien mit Nachdruck tUif, 
die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten von 
Frauen sicherzustellen, damit ihre Ehre und WiIrde im Ein
klang mit den Beatimmungen der internationalen Rechtsakte 
auf dem Gebiet der Menschenrechte und dem humanitllreo 
Recht gewlihrleistet sind; 

12. fordert alle Staaten und Beteiligten tUif, alles zu tun, 
um ihren Beschluß 47/428 vom 16. Dezember 1992 mit dem 
TItel "Kriegsgefangene und Vermißte infolge des Krieges in 
Afghanistan" umzusetzen, und fordert sie auf, alles zu tun, 
damit alle Kriegsgefangenen, insbesondere die frDheren 
sowjetischen Kriegsgefangenen, sofort freigelassen werden, 
wie dies in Artikel 118 des Genfer Abkommens vom 12. Au
gust 1949 llber die Behandlung der Kriegsgefangenen'" 
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vorgesehen ist, in Anbetracht dessen, daß die Feindseligkeiten, 
in welche die ehemalige Sowjetonion verwickelt war, von 
Rechts wegen und tatslIchIich beeodet sind, und damit außer
dem insbesondere nach den zahlreichen Afghanen gesucht 
wird, die infolge des Krieges noch immer vermißt werden; 

13. fordert mit Nachdnu:k die bedingungslose FreiIassong 
aller Gefangenen, die von rivalisierenden Gruppen auf 
afgbanischem Hoheitsgebiet ohne Gerichtsvelbandlung in Haft 
gehalten werden, und fordert die Schließung der von politi
schen Parteien unterhaltenen Gef'Jingoi_; 

14. fordert die Behörden in Afghanistan tUif, eingehende 
Nachforschungen llber das Schicksal derjenigen Personen 
anzustellen, die im Verlauf des Konflikts verschwunden sind, 
Amnestie-Erlasae in gleicher Weise auf alle Inhaftierten 
anzuwenden, die Dauer der Untersuchungshaft zu ~eddhzen, 
alle Gefangenen, insbesondere Untersuchungsgefangene und 
in Resozialisiernngszentren für 1ugendliche in GewaInsatn 
gehaItene Personen, im Einklang mit den vom Ersten Kongrell 
der Vemnten Nationen für Verbrechensverhlltuog und die 
Bebandlung Straffl11Ilger verabschiedeten Mindestgrundslllzen 
für die Behandlung von Gefangenen"" zu behandeln und auf 
alle yerdllchtigten oder VernrteiIten Artikel 14 Absatz 3 tf) 
sowie 5 bis 7 des Internationalen Paktes llber bllrgerIiche und 
politische Rechte anzuwenden; 

15. unterstreicht die Notwendigkeit der Auslieferung der 
humanitIIren HiIfsgilter durch die ErmlIglichung des ungehin
derten Zugangs llber alle Hauptstraßen nach KabuI; 

16. appelUert an alle Mitgliedstaaten, Afghanistan aus
reichende !>lIIDanitl!re HiIfe ~ gewiihren, um so zur Linderung 
des Leids der FIlichtlinge und insbesondere zur Verbesserung 
der Lebensbedingungen von Frauen, Kindern, Witwen und 
Waisen beizutragen, und fordert die NachharIllnder auf, den 
afghanischen FIlichtlingen weiter Hilfe zu gewilbreo; 

17. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrlIckIlch 
tUif, die immer größer werdenden finanziellen Arulttenguogen 
ZU unterstil1zen, die humanitlire Organisationen wie das Amt 
des Hohen KommiSSß1'!l der Vereinten Nationen für FIIiehtlinge 
und andere Organisationen der Vereinten Nationen sowie 
nichtstaatliche Organisationen unternehmen, um den afgha
nischen FIlichtlingen beizustehen; 

18. fordert die HoheKommissarin der Vereinten Nationen 
für FIlichtlinge nachdrilcklich mif, die afghanischen FIIIcht
linge in den Nachbarllindern weiter zu untelStillzen, bis ihre 
freiwillige Rllckfilhrung unbeschadet ihrer Sicberheit und der 
Wahrnehmung ihrer grundlegenden wirtschaftlichen und 
sozialen Rechte durchgefllhrt werden kann; 

19. appelliert eindringUch an alle Mitgliedstaaten und 
humaniffiren Organisationen, die Durchfilhrung der vom 
Koordinator für humanitl!re und wirtschaftliche UnterstIIt
zungspiogiamme in bezog auf Mgbanistan gepIanten Projekte 
sowie die Programme der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für FIlichtlinge, insbesondere die Pilotprojekte für 
die Rllckfllhrung von FIfIchtIingeo. auch weiterbin zu fllrdern; 

20. appelliert erneut an alle Mitglied!!laßteo, die hlUnao/tll
ren Organisationen und alle Betei1igten, in der Frage der Mi
nensnche und -rilumung voll zusammenzuarbeiten, um den 

.. _ HTI1III1II R/ghts: A CompUaIltm of lllt81'/llJllmul _ (V ..... 
_iclnmg der V_ NIIIioJIon, Best.-Nr. B.94.xJV.I (Voll, Tell I». 



VL ResnfntIonen - Dritter Aussdmß 

FlOcbtlingm. und Vertriebenen die Heimkehr in Sicherheit und 
Würde zu erleichtern; 

21. fonlen alle KonfIiktparteien 1IIlChdrIlcklich mif, alle 
erforderlichen Maßnahmen zu ergtelfen, um die Sicherheit des 
Personals der humanitllren OIgaoisationen zu gewährleisten, 
die an der Durchfllhnmg der humanitiiren und wirtschaftlichen 
Hilfsprogramme der Vereinten Nationen in bezug auf Afgha
nistan und der Programme der Hohen Kommissarln der Vet'
einten Nationen fIIr Flüchtlinge mitwirken, damit ,weitere 
heklagenswerte VorflUIe wie diejenigen vermieden werden, die 
unter dem genannten Personal Menschenleben gekostet haben; 

22. bittet die OIgaoisation der Vereinten Nationen fIIr 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur, den Zwischenstaatlichen 
Ausschuß fIIr die Förderung der Rückgabe beziehungsweise im 
Falle unerlaubter Aneignung der Rückerstattung von Kulturgot 
an das Ursprungsland zu beauftragen, auf Aufforderung und in 
Zusammenarbeit mit den afghanischen BehOrden ZU untersu
chen, wie das Museum von Kabul wiederhergestellt werden 
kann, insbesondere durch die Ausfindigmachung der dem 
Lande gehörenden gestohlenen GegenstlInde, Maßnahmen zur 
Verhinderung der unerlauhten Einfahr, Ausfuhr und der Ober
tragung der Eigentumsrechte an dem dem Museum von KabuI 
gehörenden Kunstgegenstlin vorzuschlagen und dem Exe
kutivrat der OIgaoisation der Vereinten Nationen fIIr Erzie
hung, WtsSeDSChaft und Kultur darüber Bericht ZU Clstatten; 

23. empftehlt die Ohersetzung des Berichts des Sonderbe
richterstatters in die Sprachen Dari und Paschtu: 

24. fanlen die Behürden in Afghanistan 1IIlC1uIrllcklich 
mif, mit der Menschenrechts1mmmission und ihrem Sonderbe
richterstatter auch weiterhin voll zusammenzuarbeiten; 

25. fanlen den SonderhericbterS1atteI mif, weiter informa
tionen Ober spezifische Fälle schwerer Menschenrechtsverlet
zungen zu sauuneln und sich noch umfassender und stärker um 
die Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen zu be
mOhen. die gezielt oder in erster Linie gegen Frauen gerichtet 
sind, um den wirksamen Schutz ihrer Menschenrechte zu 
gewährleisten; 

26. ersucht den Genera1sekretllr, dem Sonderbericht
erstatter jede erforderliche Unterstützung zu gewilhren; 

27. beschließt, die MenschenrechlBsituation in Afghani
stan auf ihrer t1lnfzigsten Thgung im Lichte der von der Men
schenrechtskommission und vom Wlrtschafts- und Sozialrat 
vorgelegten zusätzlichen Erkennmisse weiter zu behandeln. 

94. Plenarsitz.rmg 
23. Dezember 1994 

49/208. Umfeseude VenrirkUclumg der Erklllnmg und 
des AktIOiISprograDIIDS von WIen und diesbezilgll
che AnsclaIußmaßnahmen 

Die Generalvenommlwlg, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/121 vom 
20. Dezember 1993, in der sie die Erk1llrung und das Aktions
programm von Wien gebilligt hat. die von der Weltkonferenz 
über Menschenrechte'" die im Juni 1m in Wien stattfand. 
verabschiedet wurden, 

In Bekrilftlgung der Auffassung der Konferenz, daß die 
Förderung und der Schutz der Menschenrechte fIIr die interna
tionale Gemeinschaft eine vorrangige Angelegenheit ist, 

In Anbetracht dessen, daß die FOrderung der allgemeinen 
Achtung und Binha1tung der Menschenrechte und Grund
freiheiten eines der in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Hauptziele der Vereinten Nationen und eine der 
wichtigsten PrioritIiten der OIgaoisation ist, 

mit Genugtl/U1lg Ober die Resolution 19!1419S der Men
schenrechlBkommission vom 9. März 1994 Ober die Welt
konferenz über Menschenrechte"', in der die Kommission 
unter anderem alle Sonderheauftrag SonderherichtetstatWr, 
unabhlingigen Sachverständigen und tbemenhezogenen 
Arbeitsgruppen der Kommission aufgefordert hat. den in der 
Erk1llrung und dem Aktionsprogramm von Wien entbaItenen 
B)npfehlungen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats von 
Rechnung zu tragen, 

in Anerkennung der in der Erk1llrung und dem Aktions
programm von Wien bekundeten dringenden Notwendigkeit, 
FiUle der Verweigerung oder Verletzung von Menschenrechten 
zu beseitigen, 

iJberz.eugr, daß die Konferenz einen wichtigen Beitrag zur 
Sache der Menschenrechte geleistet bat und daß die Erk1llrung 
und das Aktionsprogramm von Wien in wirksame Maßnahmen 
seitens der Staaten, der Z1JstlIndigen Organe und OIgaoisatio
nen der Vereinten Nationen sowie der anderen in Betracht 
kommenden OIgaoisationen, einschließlich der nichtsmm1i
ehen Organisationen, umgesetzt werden miIssen, 

eingedenk dessen, daß die Erk1llrung und das Aktions
programm von Wien den Vereinten Nationen und der intema
tiunalen Gemeinschaft einen QJnfasse'lden Rahmen von 
Grundsiitzen, Zielen und Mitteln für die FOrderung und den 
Schutz der Menschenrechte an die Hand gehen, 

feststellend, daß die Arbeitslast und die Aufgaben des 
Systems der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Men
schenrechte durch die in der Erk1llrung und dem Aktions
programm von Wien vorgesehenen Tiltigkeiten weiter zu
genommen haben und daß die Generalversammlung auf ihrer 
achtundvieJ:zigsten 'Thgung erste Maßnahmen exgtiffen hat. um 
die Diskrepanz zwischen den vorhandenen Mitteln und den 
auftragsgemllßen Aktivitäten zu verringem, 

daran erinnernd, daß der Genera1sekretllr und die General
versammlung von der Konferenz ersucht worden sind, soforti
ge Maßnahmen zu ClgLelfen, um die Ressourcen fIIr das Men
schenrechtsprogramm im Rahmen des ordentlichen Hanshalts 
der Vereinten Nationen jetzt und für die Zukunft etbeblich zu 
erhöhen, 

Kenntnis nehmend von der Auffassung, die der Genera1se
kretär in seinem Bericht"'" zum Ausdruck gebracht hat. 
wonach die umgehende UnterstOtzung eines detaillierten Plans 
zur Verwirklichung der Erk1lIrung und des Aktionsprogramms 
von WIClI, samt den in diesem Zusammenhang erforderlichen 
finanziellen Beschlüssen, die Verwirklichung des breiten 
Spektrums von Zielen auf dem Gehiet der Menschenrechte 
erleichtem kfumte, die von der Konferenz vorgegeben worden, 

.. Al4916611. ZIffer 139. 




